
Nur Hausgruppen zulässig

Offene Bauweise

Geschlossene Bauweise

Baugrenze

Öffentliche Straßenverkehrsfläche mit einseitigem, privatem,
straßenbegleitendem und von Umzäunung freizuhaltendem
Grünstreifen, auszubilden als Wiese (ausgenommen Hauszu-
gänge, Stellplätze und Garagenzufahrten)

Öffentliche Straßenverkehrsfläche mit folgendem Aufbau:
1,00 m Bankett
4,50 m Straßenverkehrsfläche
0,50 m Bankett
1,50 m Fußweg
0,50 m Bankett

Öffentliche Platzfläche, gepflastert

Öffentliche Fußwege, versickerungsfähig

Öffentliche Fuß- und Radwege, versickerungsfähig

Straßenbegrenzungslinie

Private, befestigte Fläche, von Umzäunung freizuhalten

Zufahrt zu Garagen und Stellplätzen

Bestehende Hauptabwasserleitung
(Ein Mindest - Bebauungsabstand von 4,00 m zu dieser Leitung
muß eingehalten werden)

Private gliedernde Grünflächen

Private Grünflächen als Hausgärten

Grünstreifen, welcher von Umzäunung freizuhalten ist
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Nur Einzelhäuser zulässigE

B. PLANLICHE FESTSTETZUNGEN

priv. Grünstr.

Bei Parz. 13 und 14: Ein Einzelhaus oder ein Doppelhaus zulässigED

Öffentliche Platzfläche mit privatem, straßenbegleitendem

Öffentlicher Kinderspielplatz
mit Spielgeräten nach DIN 18034
(Schaukel, Rutsche, Sandkästen, Kletterturm, u.dgl.)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Zu erhaltende Bäume

Zu erhaltende Gehölzstrukturen

Zu rodende Bäume und Gehölzstrukturen außer-
halb der Baugrundstücke

Zu pflanzender Laubbaum entsprechend den
Textlichen Festsetzungen.
Bäume die im Umkreis von 8,00 m bestehen,
können angerechnet werden.

Zu pflanzender Laubbaum mit Artangabe

B = Betula pubescens - Moor-Birke
F = Fagus sylvatice - Rot-Buche
S = Sorbus aucuparia - Eberesche
J = Juglans regia - Walnuß

Freiwachsende Hecke aus heimischen Straucharten,
mehrreihig, Nadelgehölze sind ausgeschlossen.
Pflanzabstand : ca. 1,20 m
Pflanzqualität : Verpflanzte Sträucher, Höhe 60 - 150 cm

Bestehende, dichte Gehölzstrukturen

A = Acer platanoides - Spitz-AhornA B F

S J

Fläche für Nebengebäude

Umgrenzung von Flächen die von jeglicher Bebauung
freizuhalten sind
Bestehende Bäume sind dabei zu erhalten.
Die gesamte Fläche ist als Grünfläche auszubilden

Innerhalb dieser Flächen sind Stellplätze als Carport/Pergola
oder Garagen mit Fläche für Hauszugang zulässig

Fläche für Garagen im Untergeschoß

NG

Ga

UGa

St/Ga

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne
des Naturschutzrechtes.

Landschaftsschutzgebiet Kohlbruck
"Bachaue und Einzugsgebiet des Scheuereckerbaches und
Laubwald bei Vornholz" als private Grünfläche

L

Neues Gebäude mit eingezeichneten, möglichen First-
richtungen

= Satteldach (First mittig am Gebäude ± 1,00 m)
   oder versetztes Pultdach

Neues Gebäude als Satteldach oder versetztes Pultdach mit
eingezeichneter, zwingend einzuhaltender Firstrichtung

Parzellen - Nummerierung

Bestehende Böschungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Neue Grundstücksparzellierung

Bestehende Grundstücksgrenzen

Entfallende Grundstücksgrenzen

Flur - Nummern

Höhenlinien

Entfallendes Gebäude

8

437
438
439

= Satteldach (First mittig am Gebäude)
= Pultdach (Doppelpfeil am höchsten Firstpunkt)

Garagen bei Parzellen Nr. 22 - 25
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STADTPLANUNG

GEÄNDERT
BEARBEITET

STATUS

M  1 : 1000

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN

GEMARKUNG HAIDENHOF

"WOHNEN-KOHLBRUCK BA IV"

DATUM NAME
22.08.2003 ESH

6354-41D

4. ÄNDERUNG

08.07.2008 WH / JB

DER BEBAUUNGSPLANENTWURF VOM ........................ MIT BEGRÜNDUNG  HAT VOM
........................... BIS ....................... ÖFFENTLICH AUSGELEGEN. ORT UND ZEIT DER
AUSLEGUNG WURDE IM AMTSBLATT DER STADT PASSAU NR. ...... VOM .......................
BEKANNTGEMACHT.  DIE STADT PASSAU HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MIT BESCHLUSS
VOM .............................. GEMÄSS § 10 BAUGB I. V. M. ART. 81 BAYBO ALS SATZUNG
BESCHLOSSEN.

WH / JB24.11.2008

STADTPLANUNG

DER  BEBAUUNGSPLAN  WIRD  GEMÄSS  § 10  ABS.  3  BAUGB  MIT  DEM  TAGE  DER
BEKANNTMACHUNG IM AMTSBLATT DER STADT PASSAU NR. 13  AM  27.05.2009
RECHTSVERBINDLICH. DER BEBAUUNGSPLAN MIT BEGRÜNDUNG LIEGT MIT WIRKSAM-
WERDEN  DER  BEKANNTMACHUNG  ZU JEDERMANNS EINSICHT  BEI DER STADT
PASSAU - STADTPLANUNG WÄHREND DER DIENSTSTUNDEN BEREIT. 
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Datum Name

M.: 1 : 1000NORD

Stadtplanung
Bearb.
Geändert

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN

PASSAU - WOHNEN KOHLBRUCK BA IV

GEMARKUNG: HAIDENHOF

22.08.2003 ESH
WH / JB08.07.2008

4. ÄNDERUNG

Geändert WH / JB24.11.2008
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Stadtplanung Datum Name
Bearb.
Geändert

NORD
WH

04.10.2000 ARCH. Feßl & Tello

M.: 1 : 333
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02.07.2003

H/B = 891 / 950 (0.85m²) Allplan 2008


